
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 14 (1898)

Heft: 3

Rubrik: Arbeits- und Lieferungsübertragungen

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Sir. B 3HnfWetU fchttetjettfche gantaitcltt--3ettnna (Crgcn für bit offoielten piblttattonen 6t8 <Sdp>cts. »werbcoerete»)

belanntermafeen bet (Sfjür« unb 3fenfteretnfaffungen k.)
Slmenftonen unb profile to uuenblich mechfeln unb fid) nach

bem ©efchmode beg Öauherra utib beS SIrd)iteften rieten
müffen, bafe felbft fehr P.rofee Sageroortäte feiten aitdö nur
annäpernb bog Nötige p bieten bermögen.

SBeitere Slngfunft betreffenb Sicenjen erteilt bie girma
@. Srafelmann, 3fabtif tünfitidjer Sanbftehte in 3®üch IV
(Dberftrafe). _____

ïlr&eitë. Mitb gicferirngMkmapngen.
(Stattliche j0riginaI»3KitteiIungen.) Nachdruck verooioo

S8eranbenbauam!0e&trî§ïrattfenl}au8§elben
an Sdjloffermeifter geberer Partner in 8IItf±ätten.

Sîeue ©tfenîonftruîtion bet ©ifenb aßnbrüde
ber St. D. S3, bei SSiptingen an bie gflrma Sfjeobor
Seil «. So. in firlenS pm petfe bon gr. 155,420.

ßolumIm&SdjieMeljre.
©. 31. P

Site unter bem Stamen „©olumbug" auf ben SKatli
gebraute Sdjtebleljre bereinigt in fidb aße bie ©igenfcfjaften,
weisse eine fowoljl für ben Saieti alg auch für ben gadj*
mann geeignete Safchenidfieblehre haben fofl

Siefelbe ift audj- in ben anbern ©taaten beg ©onitnentg

pm Seil bereits patentiert ober pm patent angemelbet.
Ste aug beftem Staljl giftanjte ßoIumbug Schieb»

lehre befi&t gegenüber ben blgßer beftehenben geftargten
Safdjenfdjieblehten folgenbe fßorpge:

1. ©tsfadjeg Dwffaen ber Schiebleßre ermöglicht p gleis
(her ©iäilc», Sod)= nnb Siefemefeung. SBermit»

telft beg Sodsmafeeg fönnen ßöd^er bon 2 mm an
gemeffen werben; bag Siefmafe befteljt in bem am
Schieber angebrachten fehmalen ©tä&djerr, weldjeS mit
bem Deffnen beg ©chieberg am @.ibe ber Stange her*
austritt. Sag Slblefen ber betrtffenben SERafee ge»

fdjteht Pom Stoning au§.
2. Sie ©djtebjehre lann augeinanber genommen unb

jeber beliebige Seil neu eifert Werben.
3. ©ine Störung im ruhigen ©ang ber ©djieblebre ift

burbh bie auf ber Stüdfeite befinbtidjen Sdjleppfebcr
auggefchloffen.

4. Ser Sdjieber lann miitelft Schraube unbeweglich feft=
gefieflt werben im ©egenfafe p ben ©dj'e&lehren mit
©pcenterfeßfteßung, welche nach lurjer 3'ii gewöhn»
lid) ben Sienft berfagen.

Sie Sänge ber Schieblehre, betragt 160 tarn ; fie wiegt 55
©ramm unb ift baljer fahr leicht ta ber Sajdje p tragen.

Sßreig ber Schieblehre mit 2 beliebigen SRafeett unb
1 Stoniug gr. 4.20, mit 2 Stouten 3fr. 4 50, p:a£tifche
Seberetuig bap gr. —. 50. 3u beziehen burch 3. ©djmar»
Senbach, ©enf.

SeïfÉiekrïêô.
Sie dtnführung fürjerer 3ttÖi«nflhfnjien unb bie

prompte SBejafelung £>anbwerïetrethnungen burch bie
Äunben gehören p ben beften Eßlitteln, bem ©amerbeftanb
aufphelfen, feine fogiale Sage p berbcffern. Saber rechtlich
benlenbe grennb beg arbeitenben fßolfeg foßie fich bcffen be»

mufet fein, bafe ebenfo gut wie ber Saufraann unb 3nbu»
ftrieHe gewohnt ift, für gelieferte SBare fofort Sîed^nung p
ftellen unb 3ahlnnggtermin oon 3 Pönalen p befiimmen,
auch ber weniger lapitallräftige fèanbtoerler bißigen Stufprudj

auf rafdhe Pphlung feiner fÇorberung machen barf. @g

wirb beghalb fein anftäubiger Sonfument lünftigljtn bem

fpanbwerïer Perargen, Wenn biefer mit bem alten Schienbrian
ber halb» unb gan#hrlichen fRadjnunggfteßung aufräumt unb

je auf ©djlufe jebeu Quartals 3ahluug erwartet. Sie §aub»
Werfer unb Setailhänbler p Stabt unb Sanb aber möchten

wir, wo bieg noch nicht gefdjehen, aufforbern, fi(h über bie

©inführung ber öterteljährltchen fRedpunggfießung p Per»

ftäubigeu unb bann biefelbe auch fonfequent burdjpfüljren.
Sie wohltätige Phlung biefer Slrt Srebitreform mufe überall
Slnerîennung finben.

Schweiber, ©ewerbefetreiariat.

fSaumefett in 3üti<h* unermübli^e unb thatfräf»
tige Schöpfer beS Solberunternehmenä, tgerr § §ürltmann
im SQSalbhaug Solber, hat lepter Sage bag alt befannte

Stcftaurant pm alten Stömerhof mit llmgelänbe angefauft.
Sie beft beïannte Sßtrtfdjaft, bie im ©omm.r ein gern auf»

gefuchter ©rholungg» unb ©rfrifdpiggort mar, wo man fo
gute SBähenforten oertilgen îounte, wirb nun Pom ©rbboben
oerfchwtnben müffen. Sin Stefle btg alten, unanfehnltcheu
SSaueg foß eine Quartterbaute erfteßt werben, ähnlich ber»

jentgen im „fßfauen" am 3ütmeg. @i flnb tm ganjen
neun ©änfer projetttert. Sluf bem Unten glügel nächft bem

Bahnhof ber Srahtfeilbahn Wirb eine Staftauration erfteßt.
Ste SSanten foßen Por ©röffnung beg neuen §ote!g auf bem

Solber fertig erfteßt werben, bamit ber SSerfeßr mit biefem
ungehinbert wor ftch geh-« îann. Surch biefe Sieubauten
wirb bag Solberquartier p einem ber fdiönften in biefer
Stabt werben. •

SBnuwefen in Sern, ©ine ©efeßfehaft hat f«
hofen bei SSabern 15 Su^arten Sanb erworben, um
bafelbft nach oorauggegangenen ©ntwäffcrunggarbeiteu 2 0

SIrbeiterwoh«ungen p erfteßeu.

©in neuer ©tabtteil ift in föafel im SBerben begriffen.
Sie SRegterung legt bem ©rofeen fRate einen fRaifchlag be»

tri ffenb S3ebauung?plan für bag Söeftsfßlatean bor, im Sin»

fchluf? an beujenigen betreffenb Sebauunggpläne für bag
St. Sohan» quartier unb ben fcoteeletten. 3® SBefentliöhett
hanbelt cg fich u® bie Bebauung begjenigen Seileg beg

ftäbttfdjen ©ebieteg, welcheg fich füblich ber fSurgfelberftrafje
hingeht; ber fRegierunggrat beantragt am ©djluffe fetner
langen Slugeinanberfehung ©enehmigmtg biefer neuen Stra»
f$:tiprojefte. @g hätte leinen SBert, bem äßortlaute biefeg
fRatfchlageg folgen p moflen ; ber beigelegte SSlan lommt
bem Slerftänbnig für ben neu anplegenben StabitetI biet
btffer p §ülfe. SBir machen baräuf aufmerffam, ba^ biefer
Pan im Schauferfter ber „Siatd3tg." P& Sir.fid)t augge»
legt ift.

SBenn man fid& biefeg ©ewirre bon ©trafen, Sßläfeen
unb „fRingen" anfleht unb bie Stamen berfelben lieft, fo
glaubt mau fich gänzlich in eine neue Stabt berfefct. SEBir

finben ba u. a. folgenbe Strafjen unb fßtäfee: SGBanberftrafee,

söunbegplah, Smhrenfirafje, ©otihelfftrafee, SSörenftrafee, St.
©aßer fRing, Sudjenftrafje, Serchenftra^e, S3üubuerftrafee,
©ichenftrafte, S3eruer»fRtng, SaupewfRing, Strafeburger Slßee,
®laruer=9îing, Urner»fRtng, ©ottharbfirafee, Suäerner»fRing,
trtegerftrafee, Slblerftrafee, Saubenftrafee, SBaggenftrafee,
Sanbferftrafee, SEßolfftrafee, Schäferfirafee, §arntf<hftrafee,
ÜRorgartenring u. f. f.

Ser fRatfdjlag felbft jerfäßt in folgenbe Slbfdpitte: 1. S3e=

ftimmung ber einzelnen Strafeen beg neuen 3t<heg; 2. Slug»

fchmüclung ber Strafeen unb fReferbierung bon pö^eu für
öffentliche 3®?de ; Sluggeftaltung ber Schühenmatte; 4. Sau»
pläfee für öffentliche ©ebanbe; 5. §öhen= unb ©efäßgber»
hältniffe ber Strafeen; 6. Slnfdjlufegeletfe für bie Snbuftrie.

Sie junge ©eneration S3afelg wirb gut baran tun, ba»

für beforgi p fein, bafe fie bei 3^teu in ber ©eographie
ber Stabt p §aufe ift.

Nr. 3 Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung (Organ für die offiziell-»! Publikationen des Schweiz. GewàveràS)

bekanntermaßen bei (Thür- und Fenstereinfassungen zc.)

Dimensionen und Profile so unendlich wechseln und sich nach

dem Geschmacks des Bauherrn und des Architekten richten

müssen, daß selbst sehr große Lagervorräte selten auch nur
annähernd das Nötige zu bieten vermögen.

Weitere Auskunft betreffend Licenzen erteilt die Firma
E. Braselmann, Fabrik künstlicher Sandsteine in Zürich IV
(Oberstratz),

Arbeits- »nd Lieferungsübertragungen.
(Amtliche Original-Mitteilungen.) àdàvì-vsrvmv«

Verandenbau am Bezirkskrankenhaus Heiden
an Schlossermeister Federer Pfanner in Altstätten.'

Neue Eisenkonstruktion der Eisenbahnbrücke
der N. O. B. bei Wipkingen an die Firma Theodor
Bell u. Co. in Kriens zum Preise von Fr. 155,42V.

Columbus-Schieblehre.
D, R. P.

Die unter dem Namen „Columbus" aus den Markt
gebrachte Schieblehre vereinigt in sich alle die Eigenschaften,
welche eine sowohl für den Laien als auch für den Fach-
mann geeignete Taschenschieblehre haben soll

Dieselbe ist aukff in den andern Staaten des Continents
zum Teil bereits patentiert oder zum Paient angemeldet.

Die aus bestem Stahl gestanzie Columbus-Schied-
lehre befitzt gegenüber den bisher bestehenden gestarzten
Taschenschieblehren folgende Vorzüge:

1. Einfaches O.ffaen der Schieblehre ermöglicht zu glei-
cher Zeit Stärk:-, Loch- und Tiefemeßung. Vermit-
telst des Lochmaßes können Löcher von 2 wrrr an
gemessen werden; das Ttefmaß besteht in dem am
Schieber angebrachten schmalen Stäbchen, welches mit
dem Oeffnen des Schiebers am E ide der Stange her-
austritt. Das Ablesen der betreffenden Maße ge-
schieht vom Nonius aus.

2. Die Schieblehre kann auseinander genommen und
jeder beliebige Teil neu ersetzt werden.

3. Eine Störung im ruhigen Gang der Schieblehre ist
durch die auf der Rückseite befindlichen Schlrppfedcr
ausgeschlossen.

4. Der Schieber kann mittelst Schraube unbeweglich fest-
gestellt werden im Gegensatz zu den Sch'eblehren mit
Excenterfeststellung, welche nach kurzer Z:it gewöhn-
lich den Dienst versagen.

Die Länge der Schieblehre beträgt 16V tara; sie wiegt 55
Gramm und ist daher sehr leicht in der Tasche zu tragen.

Preis der Schieblehre mit 2 beliebigen Maßen und
1 Nonius Fr. 4.20, mit 2 Nonien Fr. 4 5V, praktische
Lederetuis dazu Fr. ^—. 5V. Zu beziehen durch I. Schwär-
zenbach, Genf.

VerWedmeA.
Die Einführung kürzerer Zahlungsfristen und die

prompte Bezahlung der Handwerkerrechnungen durch die
Kunden gehören zu den besten Mitteln, dem Gewerbestand
aufzuhelfen, seine soziale Lage zu verbessern. Jeder rechtlich
denkende Freund des arbeitenden Volkes sollte sich dessen be-
wußt sein, daß ebenso gut wie der Kaufmann ued Indu-
strielle gewohnt ist, für gelieferte Ware sofort Rechnung zu
stellen und Zahlungstermin von 3 Monaten zu bestimmen,
auch der weniger kapitalkräftige Handwerker billigen Anspruch

auf rasche Bezahlung seiner Forderung machen darf. Es
wird deshalb kein anständiger Konsument künftighin dem

Handwerker verargen, wenn dieser mit dem alten Schlendrian
der halb- und ganzjährlichen Rechnungsstellung aufräumt und

je auf Schluß jeden Quartals Zahlung erwartet. Die Hand-
werker und Detailhändler zu Stadt und Land aber möchten

wir, wo dies noch nicht geschehen, auffordern, sich über die

Einführung der vierteljährlichen Rechnungsstellung zu ver-
ständigen und dann dieselbe auch konsequent durchzuführen.
Die wohltätige Wirkung dieser Art Kreditreform muß überall
Anerkennung finden.

Schweizer. Gewerbesekretariat.

Bauwesen in Zürich. Der unermüdliche und thatkräf-
tige Schöpfer des Dolderunternehmens, Herr H Hürlimann
im Waldhaus Dolder, hat letzter Tage das alt bekannte

Restaurant zum alten Römerhof mit Umgelände angekauft.
Die best bekannte Wirtschaft, die im Somm.r ein gern auf-
gesuchter Erholungs- und Erfrischuigsort war, wo man so

gute Wäheusorten vertilgen konnte, wird nun vom Erdboden
verschwinden müssen. An Stelle des alten, unansehnlichen
Baues soll eine Quartierbaute erstellt werden, ähnlich der-

jenigen im „Pfauen" am Zlltweg. Et sind im ganzen
neun Häuser projektiert. Auf dem linken Flügel nächst dem

Bahnhos der Drahtseilbahn wird eine Restauration erstellt.
Die Bauten sollen vor Eröffnung des neuen Hotels auf dem

Dolder fertig erstellt werden, damit der Verkehr mit diesem

ungehindert vor sich gehen kann. Durch diese Neubauten
wird das Dolderquartier zu einem der schönsten in dieser
Stadt werden.

Bauwesen in Bern. Eine Gesellschaft hat in Sel-
Höfen bet Wabern 15 Jucharten Land erworben, um
daselbst nach vorausgegangenen Entwässerungsarbeiten 2 V

Arbeiterwohnungen zu erstellen.

Ein neuer Stadtteil ist in Basel im Werden begriffen.
Die Regierung legt dem Großen Rate einen Ratschlag be-

treffend Bebauungsplan für das West-Plateau vor, im An-
schluß an denjenigen betliff.nd Bebauungspläne für das
St. Johann quartier und den Holeeletten. Im Wesentlichen
handelt es sich um die Bebauung desjenigen Teiles des

städtischen Gebietes, welches sich südlich der Burgfelderstratze
hinzieht; der Regierungsrat beantragt am Schlüsse seiner
langen Auseinandersetzung Genehmigung dieser neuen Stra-
ßwprojekte. Es hätte keinen Wert, dem Wortlaute dieses
Ratschlages folgen zu wollen; der beigelegte Plan kommt
dem Verständnis für den neu anzulegenden Stadtteil viel
besser zu Hülfe. Wir machen darauf aufmerksam, daß dieser

Plan im Schaufenster der „Nat. Ztg." zur Ansicht ausge-
legt ist.

Wenn man sich dieses Gewirre von Straßen, Plätzen
und „Ringen" ansteht und die Namen derselben liest, so

glaubt man sich gänzlich in eine neue Stadt versetzt. Wir
finden da u. a. folgende Straßen und Plätze: Wanderstraße,
Bundesplatz, Fohrenstraße, Gotthelfstratze, Bärenstraße, St.
GallwRing, Buchenstraße, Lerchenstraße, Bündnerstraße,
Eichenstraße, Berner-Rtng, Laupen-Rtng, Straßburger Allee,
Glarner-Ring, Urner-Rtng, Gotthardstraße, Luzerner-Ring,
Kriegerstraße, Adlerstraße, Taubenstraße, Wasgenstraße,
Landserstraße, Wolfstraße, Schäferstraße, Haruischstraße,
Morgartenring u. s. f.

Der Ratschlag selbst zerfällt in folgende Abschnitte: 1. Be-
stimmung der einzelnen Straßen des neuen N<tzes; 2. Aus-
schmückung der Siraßen und Reservierung von Plätzen für
öffentliche Zwecke; Ausgestaltung der Schützenmatte; 4. Bau-
Plätze für öffentliche Gebäude; 5. Höhen- und Gefällsver-
Hältnisse der Straßen; 6. Anschlußgeleise für die Industrie.

Die junge Generation Basels wird gut daran tun, da-
für besorgt zu sein, daß sie bei Zeiten in der Geographie
der Stadt zu Hause ist.
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